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Anpassung des Bundesbeschlusses über das
Nationalstrassennetz (12.018)

Trafic routier

Le DETEC a mis en consultation une révision de l’arrêté fédéral sur le réseau des routes
nationales visant à l’adapter aux besoins actuels et futurs. Concrètement, le Conseil
fédéral propose de transférer des cantons à la Confédération près de 400 km de
routes cantonales pour les intégrer au réseau des routes nationales. Dès lors que l’Etat
fédéral sera propriétaire et responsable de l’entretien et de l’exploitation de ces
routes, le transfert engendrera des dépenses supplémentaires à hauteur de CHF 150
millions par an pour l’entretien et de CHF 200 millions par an pour l’aménagement. Le
Conseil fédéral propose de compenser ce surcroît de charges par une réduction de la
part des cantons aux recettes de l’impôt sur les huiles minérales. Favorable au
transfert, la Conférence des directeurs cantonaux des travaux publics, de
l’aménagement du territoire et de l’environnement a cependant catégoriquement
rejeté le mode de financement proposé. Elle a appelé le Conseil fédéral à respecter la
nouvelle péréquation financière et répartition des tâches (RPT), selon laquelle les
routes nationales sont de la compétence exclusive de la Confédération et dépendent
donc des finances fédérales. 1

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 09.10.2008
NICOLAS FREYMOND

Suite à la fronde des cantons contre le projet de révision de l’arrêté fédéral sur le
réseau des routes nationales mis en consultation par le DETEC l’année précédente, les
conseillers fédéraux Merz et Leuenberger ont rencontré les représentants des cantons
pour trouver une solution au financement de l’achèvement du réseau. Ces derniers ont
répété leur refus catégorique de toute réduction de la part cantonale aux recettes de
l’impôt sur les huiles minérales, estimant que, selon la nouvelle péréquation financière,
la Confédération doit pourvoir elle-même au financement des investissements et coûts
liés au réseau des routes nationales. À défaut d’accord, la rencontre a débouché sur la
constitution d’un groupe de travail mixte censé présenter une proposition de
compromis. 2

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 17.01.2009
NICOLAS FREYMOND

Aufgrund der geplanten Übernahme von rund 400 km Kantonsstrassen durch den
Bund auf Basis des Sachplans Verkehr vom 26. April 2006 steigen auch die Investitionen
für die Nationalstrasseninfrastruktur. Die vom Bund vorgeschlagene Finanzierung in
Form einer Kompensationslösung mit den Kantonen war 2009 in der Vernehmlassung
breit durchgefallen. Ende März gab der Bundesrat bekannt, die Botschaft zum
Netzbeschluss zeitgleich mit der FABI-Botschaft Anfang 2012 an die Räte richten zu
wollen. Die zu erwartenden Mehraufwendungen in der Höhe von rund CHF 305 Mio.
sollen in Reaktion auf die Vernehmlassung nur mit der teilweisen Reduktion von
Bundesbeiträgen an die Kantone (CHF 30 Mio.) kompensiert werden. Die restlichen CHF
275 Mio. sollen über eine Erhöhung des Preises für die Autobahnvignette (von CHF 40
auf CHF 100; inkl. Einführung einer Zweimonatsvignette für CHF 40) finanziert werden.
Dabei soll die Preisanpassung erst dann erfolgen, wenn die Rückstellungen in den
Spezialfinanzierungen für die Strasse unter CHF 1 Mrd. sinken (was nach Schätzung des
Bundesrats 2017 der Fall sein dürfte). Der neu vorgeschlagene Finanzierungsmodus für
die Komplettierung des Nationalstrassennetzes erfordert eine Revision des Gesetzes
über die Abgabe und Benützung der Nationalstrassen. Diese gab der Bundesrat
zeitgleich mit FABI in die Vernehmlassung. Angesichts mangelnder Alternativen
beurteilten knapp zwei Drittel der Vernehmlassungsteilnehmer den Vorschlag des
Bundesrats als gangbaren Weg mit mittelfristiger Präferenz hin zu einem elektronischen
Abrechnungssystem anstelle der Klebevignette. Abgelehnt wurde die Erhöhung des
Vignettenpreises von der SVP, einer überwiegenden Mehrheit der Verkehrsverbände
(TCS, strasseschweiz, autoschweiz, Astag) sowie von gewichtigen
gesamtschweizerischen Dachverbänden (Bauernverband, Economiesuisse,
Hotelleriesuisse). 3

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 08.07.2011
SUZANNE SCHÄR
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In der Botschaft zum Bundesbeschluss über das Nationalstrassennetz beantragte der
Bundesrat die Übernahme von 376 Kilometern bereits bestehender Kantonsstrassen ins
Nationalstrassennetz. Daneben nahm der Bundesrat aber auch Ausbauvorhaben in den
Beschluss auf: Die Zürcher Oberlandautobahn, die Umfahrungen von Le Locle und La
Chaux-de-Fonds, die Glatttal-Autobahn sowie die Umfahrung von Morges. Unmut
erzeugte die Botschaft in Genf, da darin der dort geforderten Seeunterquerung zur
Umfahrung der Stadt nicht die gleiche Priorität zugesprochen wurde wie der Umfahrung
von Morges und der Glatttal-Autobahn. 4

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 18.01.2012
NIKLAUS BIERI

Zu Jahresbeginn unterbreitete der Bundesrat dem Parlament seine Botschaft zur
Anpassung des Bundesbeschlusses über das Nationalstrassennetz und zu dessen
Finanzierung. Die Vorlage umfasst die Übernahme von rund 376 Kilometern
bestehender Strassen ins Nationalstrassennetz, Finanzierungsmassnahmen für die
damit verbundenen Mehrausgaben des Bundes und die Aufnahme von zwei
Netzergänzungen zur Engpassbeseitigung. 387 Kilometer bestehende
Strassenverbindungen in Agglomerationen und peripheren Landesteilen sollen
aufgenommen werden, die 11 Kilometer lange Verbindung zwischen Bargen und
Schaffhausen soll hingegen aus dem Nationalstrassennetz entlassen werden, da sie
nicht mehr von nationaler Bedeutung sei. Für Betrieb und Unterhalt der dem
Nationalstrassennetz zugeschlagenen Strassen rechnet der Bund mit jährlichen
Mehraufwendungen von CHF 305 Mio. Rund CHF 30 Mio. will der Bund an Beiträgen
sparen, welche die Kantone nicht mehr als Beiträge an die vom Bund übernommenen
Strassen erhalten. Mit der Erhöhung des Preises für die Autobahnvignette von CHF 40
auf neu CHF 100 pro Jahr sollen die fehlenden CHF 275 Mio. finanziert werden. Die
Erhöhung des Vignettenpreises war sehr umstritten: So stellte die Kommission für
Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrates mit 8 gegen 8 Stimmen bei 8
Enthaltungen und mit Stichentscheid des Präsidenten den Antrag, den Preis der
Autobahnvignette nicht auf CHF 100, sondern nur auf CHF 70 zu erhöhen. Im Plenum
des Nationalrats wurden weitere Anträge diskutiert: Der Antrag Baader (svp, BL)
forderte Nichteintreten auf die Vorlage 2 (Finanzierung), da der Preis für die
Autobahnvignette nicht erhöht werden dürfe. Das Plenum folgte dem Antrag nicht und
trat auf alle vier Teile der Vorlage ein. Die SVP-Fraktion vertrat in der Debatte den
Minderheitenantrag II Wobmann (svp, SO), der eine Erhöhung des Vignettenpreises
generell ablehnt und bei CHF 40 bleiben will. Die SP-Fraktion unterstützte den
Kommissionsantrag, den Vignettenpreis nur auf CHF 70 statt auf CHF 100 zu erhöhen.
Die Grünen und die Grünliberalen votierten ebenfalls für CHF 70. Der
Minderheitenantrag Teuscher (gp, BE) sieht unabhängig vom Preis der Vignette vor, dass
dieser alle fünf Jahre an die Teuerung angepasst wird. Dieser Antrag blieb jedoch
chancenlos, da die Anpassung an die Teuerung zu unerwünscht ungeraden Beträgen
führen würde. Die FDP-, CVP/EVP- und BDP-Fraktionen unterstützten den
Minderheitenantrag I Amherd (cvp, VS) bzw. die Kommissionsminderheit, welche dem
bundesrätlichen Vorschlag folgen und die Preiserhöhung auf CHF 100 festsetzen wollte.
Im Plenum setzte sich schliesslich die Erhöhung des Vignettenpreises auf CHF 70
durch. Der Ständerat folgte hingegen dem bundesrätlichen Entwurf und stimmte mit
grosser Mehrheit für einen Vignettenpreis von CHF 100. In der Differenzbereinigung
blieben sich die Räte treu, der Nationalrat beharrte weiterhin auf einem Preis von CHF
70, der Ständerat hiess die Erhöhung auf CHF 100 erneut gut. Das Geschäft wird 2013
im Nationalrat weiterverhandelt. 5

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 13.12.2012
NIKLAUS BIERI

Der Bundesbeschluss über das Nationalstrassennetz und dessen Finanzierung wurde
im Berichtjahr weiterverhandelt. Während den Entwürfen 3 und 4 (Bundesbeschlüsse
über den Gesamtkredit für den Infrastrukturfonds und über das Nationalstrassennetz)
im Parlament bereits 2012 zugestimmt worden war, gelangten Entwürfe 1 (Bundesgesetz
über die Nationalstrassen) und 2 (Nationalstrassenabgabegesetz) erst am 22. März des
Berichtjahres zur Schlussabstimmung im Parlament. Zuvor hatte der Nationalrat
allerdings über Entwurf 2 zu verhandeln, in welchem mit dem Vignettenpreis noch eine
Differenz zum Ständerat bestand. Der Mehrheitsantrag, dem Ständerat zu folgen und
den Entwurf mit CHF 100 pro Vignette zu billigen, wurde mit 97 zu 89 Stimmen
angenommen. Zwei Minderheitenanträge wurden dabei abgelehnt: Der
Minderheitenantrag I Pieren (svp, BE) verlangte einen Vignettenpreis von CHF 70 mit
dem Ziel, die Preiserhöhung minimal zu halten. Der Minderheitenantrag II Grossen (glp,
BE) wollte die Preiserhöhung der Vignette auf CHF 80 beschränken und so als
Kompromiss zwischen den geforderten CHF 100 des Ständerates und deren
nationalrätlicher Ablehnung dienen. Nachdem in einer ersten Abstimmung der

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 24.11.2013
NIKLAUS BIERI
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Minderheitsantrag II gegen den Minderheitsantrag I obsiegt hatte, entfielen in der
zweiten Abstimmung mehr Stimmen auf den Minderheitsantrag II als auf den
Mehrheitsantrag. Der Ordnungsantrag Nordmann (sp, VD) auf Bestreben der SP-Fraktion
verlangte eine Wiederholung der Abstimmungen, da es in der SP-Fraktion
Missverständnisse über das Abstimmungsprozedere gegeben habe. Dem
Ordnungsantrag wurde mit 116 zu 64 Stimmen stattgegeben. In der vierten Abstimmung
wurde der Minderheitsantrag II dem Minderheitsantrag I mit 88 zu 63 Stimmen
vorgezogen, und in der fünften Abstimmung obsiegte schliesslich der Mehrheitsantrag
mit 97 zu 89 Stimmen über den Minderheitsantrag II. Dem Mehrheitsantrag folgten die
Fraktionen der CVP/EVP, BDP, FDP, eine Mehrheit der SP und eine Minderheit der SVP.
Die GLP stützte mit der GPS, einer Minderheit der SP und der Mehrheit der SVP ihren
Minderheitsantrag II. Mit dem Einschwenken des Nationalrates auf den Standpunkt des
Ständerates kam es am 22. März des Berichtjahres zur Schlussabstimmung, in welcher
die Entwürfe 1 und 2 (Bundesgesetz über die Nationalstrassen und
Nationalstrassenabgabegesetz) in den Räten angenommen wurden. Gegen das
Nationalstrassenabgabegesetz wurde von einem Komitee unter Federführung der
Nationalräte Nadja Pieren (svp, BE) und Walter Wobmann (svp. SO) das fakultative
Referendum ergriffen, welches nach nur dreimonatiger Unterschriftensammlung mit
107'424 gültigen Unterschriften zustande kam. Der grosse Zuspruch, den das
Referendum bei der Unterschriftensammlung erfuhr, führte dazu, dass der Verband
Auto Schweiz, der TCS, einige Sektionen des ACS sowie der Gewerbeverband ihre
Unterstützung zusagten. Auch der VCS kündigte an, den Preisaufschlag energisch zu
bekämpfen, weil mit dem zusätzlichen Geld auch zusätzliche Strassen zu erwarten
seien. Das vom VCS lancierte Referendum kam jedoch nicht zustande; es wurden nur
rund 1'300 Unterschriften gesammelt. Unterstützung erfuhr Bundesrätin Leuthard von
der Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz. Die kantonalen Baudirektoren
erklärten, dass der Bund ohne die zusätzlichen Gelder aus der Vignettenpreiserhöhung
die geplante Übernahme von Kantonsstrassen sistieren würde. Eine Übernahme dieser
Strassen durch den Bund sei aber im Interesse der Kantone, welche damit finanziell
entlastet würden. Die Kampagne des Referendumskomitees zielte darauf ab, die
Preiserhöhung als Abzockerei darzustellen. Bundesrätin Leuthard brachte kurz vor der
Abstimmung die Idee einer elektronischen Vignette in die Debatte ein und reagierte
darauf auf das Argument, Nationalstrassenbenutzer mit Wechselschildern und
mehreren Fahrzeugen würden von der Preiserhöhung über die Massen belastet.
Leuthard liess weiter verlauten, dass im Falle einer Ablehnung der Vignetten-
Preiserhöhung ein Kostenaufschlag beim Benzin notwendig sei und der Benzinpreis um
6 Rappen pro Liter steige. Die an einem Podium gemachte falsche Aussage, auch
Lastwagen bräuchten eine Vignette, brachte der Verkehrsministerin viel mediale Häme
ein. Die Analyse der Abstimmungsinserate des Année Politique Suisse zeigte, dass das
Pro-Lager (Zustimmung zur Preiserhöhung) in mehr als der Hälfte seiner Inserate auf
die Realisierung von regionalen Projekten hinwies, welche durch die Preiserhöhung
finanziert werden sollen. Die übrigen Pro-Inserate verwiesen auf die Erhöhung der
Sicherheit, die Stärkung des Tourismus oder auf die Desinformation des Contra-Lagers.
Das Contra-Lager bezeichnete in einem Drittel seiner Inserate die Anhebung des
Vignettenpreises als zu hoch, in einem Viertel der Inserate wurde die Vorlage als
Mogelpackung gebrandmarkt und in weiteren 15% der Inserate stand die
Zweckentfremdung von Strassenverkehrsabgaben im Zentrum. Die Inseratedichte war in
den Kantonen, welche im Falle der Annahme der Vorlage von Umfahrungsprojekten
profitiert hätten, am grössten. Das Pro-Lager konzentrierte seine Kampagne auf die
Westschweiz, das Contra-Lager war in der übrigen Schweiz auch sehr aktiv. Während
auf der Pro-Seite vor allem kantonale Komitees und Parteien Inserate schalteten, waren
es auf der Contra-Seite mehrheitlich die grossen nationalen Autoverbände. In der
Volksabstimmung vom 24. November des Berichtjahres wurde das
Nationalstrassenabgabegesetz mit 60,5% der Stimmen und in allen Kantonen abgelehnt.
Gemäss der VOX-Analyse lehnten AutofahrerInnen das Gesetz mit 62% Nein-Stimmen
ab, Nicht-AutofahrerInnen stimmten hingegen mit 58% Ja-Stimmen zu. Die
Parteiidentifikation spielte bei der Stimmabgabe nur eine untergeordnete Rolle, die
Wählerschaft der CVP und der FDP.Die Liberalen verwarf das Gesetz entgegen der
zustimmenden Parteiparole mehrheitlich. Den Befürwortern der Vignettenverteuerung
war es nicht gelungen, den StimmbürgerInnen aufzuzeigen, dass der Netzbeschluss
(Übernahme von 400 Km Kantonsstrassen) an die Verteuerung der Vignette gekoppelt
war.

Abstimmung vom 24. November 2013

Beteiligung: 53,6%
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Ja: 1 087 368 (39,5%) 
Nein: 1 662 748 (60,5%) 

Parolen:
– Ja: FDP, CVP, EVP, CSP, BDP, SGV, SBV, SGB.
– Nein: SVP (3*), GPS, GLP.
– Stimmfreigabe: SPS.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 6

Motion für eine Vorfinanzierung baureifer
Nationalstrassenabschnitte (08.3769)

Trafic routier

Afin d’éviter que le désaccord entre la Confédération et les cantons ne cause
d’importants retards dans l’achèvement du réseau, le Conseil national a approuvé, par
125 voix contre 67, une motion Hany (pdc, ZH) chargeant le Conseil fédéral de
préfinancer les tronçons de routes nationales qui figurent dans le projet d’arrêté et
sont prêts à être construits. Bien que partageant les préoccupations du motionnaire, la
CTT-CE a constaté le défaut de base légale nécessaire à l’octroi d’un financement
fédéral, dans la mesure où ces nouveaux tronçons ne figurent pas encore formellement
dans l’arrêté sur le réseau des routes nationales. Si elle a jugé possible de contourner
ce problème au moyen d’une révision de la loi sur l’imposition des huiles minérales, elle
a toutefois conclu que cela prendrait vraisemblablement plus de temps que
l’aplanissement des divergences sur la modification de l’arrêté fédéral concerné. La
commission unanime a par conséquent recommandé le rejet et les sénateurs l’ont
suivie. 7

MOTION
DATE: 11.06.2009
NICOLAS FREYMOND

1) Presse du 3.7.08; LT, 9.10.08 (cantons).
2) Presse du 14 au 17.1.09. 
3) AZ, 1.4.11; CdT, 16.5.11; NLZ, 29.6.11; Presse vom 8.7.11.
4) BBI, 2012, S. 745; SGT, 19.1.12, TG und LT 20.1.12.
5) BBI 2012, S. 745 ff., AB NR, 2012, S. 788 ff. und 2107 ff. AB SR, 2012, S. 808 ff.; und 1224.
6) AB NR, 2013, S. 11; AB NR, 2013 S. 536, 366; BBI, 2013, S. 6265; So-Bli 10.3., 26.5. und 3.11.13; Bli 1.7. und 18.10.13; SGT 29.5.
und 1.11.13 ; Lit. "Anja Heidelberger und Thomas Milic (2013). Vox-Analyse der eidgenössischen Abstimmung vom 24.
November 2013".; "Bernhard (2013). APS-Inserateanalyse der eidgenössischen Abstimmungen vom 24. November 2013".
7) BO CN, 2009, p. 221; BO CE, 2009, p. 669 ss.
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